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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 609/76 DER KOMMISSION
vom 18 . März 1976

zur Festsetzung der auf Getreide , Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Abschöpfungen bei der Einfuhr

preise und die heutigen Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis erhalten hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen,
wie es im Anhang zu dieser Verordnung angegeben
wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ( 1 ), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3058/75 (2 ), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Wei
zen und Roggen , Grobgrieß und Feingrieß von Wei
zen zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der
Verordnung (EWG) Nr. 38 /76 (3 ) und den später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt .
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
38 /76 enthaltenen Bestimmungen auf die Angebots

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b)
und c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten
Erzeugnisse zu erhebenden Abschöpfungen werden in
der Tabelle im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19 . März 1976 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 18 . März 1976

Für die Kommission

P.J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr . L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr . L 306 vom 26 . 11 . 1975 , S. 3 .
( 3 ) ABl . Nr . L 6 vom 13 . 1 . 1976 , S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18 . März 1976 zur Festsetzung der auf
Getreide , Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Abschöpfungen bei der Einfuhr

(RE/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Abschöpfungen

10.01 A Weichweizen und Mengkorn 31,45
10.01 B Hartweizen 60,42 (>) Π
10.02 Roggen 48,77 (<>)
10.03 Gerste 23,92
10.04 Hafer 21,94
10.05 B Mais , anderer als Hybridmais zur

Aussaat 35,92 (*) P )
1 0.07 A Buchweizen 0
10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen

Sorghum 19,20 (4 )
10.07 C Sorghum 35,33 (4 )
10.07 D Anderes Getreide 0 (5 )
11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 55,75
1 1.01 B Mehl von Roggen 80,02
1 1 .02 Ala Grobgrieß und Feingrieß

von Hartweizen 104,24
1 1.02 A I b Grobgrieß und Feingrieß

von Weichweizen 58,42

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemein
schaft befördert wird , wird die Abschöpfung um 0,50 Rechnungseinheiten je Tonne verrin
gert .

2 ) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ULG, der in die überseeischen Departements
der Republik Frankreich eingeführt wird , wird die Abschöpfung um 6 Rechnungseinheiten
je Tonne gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1 599 /75 verringert .

3 ) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ULG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in
die Gemeinschaft um 1,50 Rechnungseinheiten je Tonne verringert .

4 ) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder den ULG wird die Abschöpfung bei
der Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 % verringert .

5 ) Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,50 Rechnungs
einheiten je Tonne verringert .

') Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen , der vollständig in der Türkei erzeugt und unmit
telbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert wurde , wird durch die Verordnungen
(EWG) Nr. 2754/75 des Rates und (EWG) Nr . 2622/71 der Kommission bestimmt .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 610/76 DER KOMMISSION
vom 18 . März 1976

zur Festsetzung der Prämien , die den Abschöpfungen bei der Einfuhr für
Getreide , Mehl und Malz hinzugefügt werden

den Prämien , die den Abschöpfungen hinzugefügt
werden , entsprechend den dieser Verordnung beigefüg
ten Tabellen abgeändert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr . 3058 /75 (2 ), insbesondere auf
Artikel 1 5 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide
und Malz hinzugefügt werden , sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2832/75 (3 ) und die später zu ihrer
Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt wor
den .

Auf Grund der heutigen cif-Preise und der heutigen
cif-Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit gelten

Die Prämiensätze, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Ab
schöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz
hinzuzufügen sind , werden entsprechend den dieser
Verordnung beigefügten Tabellen festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19 . März 1976 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 18 . März 1976

Für die Kommission

P. J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr . L 281 vom 1.11 . 1975 , S. 1 .
( : ) ABl . Nr . L 306 vom 26 . 11 . 1975 , S. 3 .
P ) ABl . Nr . L 283 vom 1 . 11 . 1975 , S. 4 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18 . März 1976 zur Festsetzung der Prämien , die den Ab
schöpfungen bei der Einfuhr für Getreide , Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(RE / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
3

1 . Term .

4

2 . Term .

5

3 . Term .

6

10.01 A Weichweizen und Mengkorn 0 0 0 0

10.01 B Hartweizen 0 0 0 3,23
10.02 Roggen 0 3,23 3,23 0,81
10.03 Gerste 0 0 0 0,16
10.04 Hafer 0 2,82 2,82 2,82
10.05 B Mais , anderer als Hybridmais zur Aussaat 0 0 0 0

1 0.07 A Buchweizen 0 0,40 0,40 0,40
10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum 0 0 0 0

10.07 C Sorghum 0 1,61 1,61 1,61
10.07 D Andere 0 0 0 0

11.01 A Mehl von Weizen und Mengkom 0 0 0 0

B. Malz

(RE / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
3

1 . Term .

4

2 . Term .

S

3 . Term .

6

4 . Term .

7

1 1 .07 A I (a) Malz aus Weizen , ungeröstet, in Form von
Mehl 0 0 0 0 0

1 1 .07 A I (b) Malz aus Weizen , ungeröstet, außer in Form
von Mehl 0 0 0 0 0

1 1.07 A II (a) Malz , anderes als aus Weizen , ungeröstet, in
Form von Mehl 0 0 0 0,28 0,28

11.07 A II (b ) Malz , anderes als aus Weizen , ungeröstet,
außer in Form von Mehl 0 0 0 0,21 0,21

1 1 .07 B Malz , geröstet 0 0 0 0,25 0,25



19 . 3 . 76 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 73/5

VERORDNUNG (EWG) Nr. 611 /76 DER KOMMISSION
vom 18 . März 1976

zur Festsetzung der bei Reis und Bruchreis anzuwendenden Abschöpfungen bei
der Einfuhr

Bestimmungen auf die Angebotspreise und die heuti
gen Notierungen, von denen die Kommission Kennt
nis erhalten hat, macht es erforderlich , die gegenwär
tig gültigen Abschöpfungen gemäß der Tabelle im
Anhang zu dieser Verordnung zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 359/67/EWG des Ra
tes vom 25 . Juli 1967 über die gemeinsame Marktorga
nisation für Reis ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 668 /75 (2 ), insbesondere auf Artikel
1 1 Absatz 5 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Reis und Bruchreis anzuwen
denden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3386/75 (3 ) und die später zu ihrer Ände
rung erlassenen Verordnungen festgesetzt worden .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
3386/75 festgesetzten Grundregeln und Anwendungs

Artikel 1

Die Abschöpfungen, die bei der Einfuhr der in Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Verordnung
Nr. 359/67/EWG genannten Erzeugnisse zu erheben
sind , werden in der dieser Verordnung beigefügten
Tabelle festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19 . März 1976 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 18 . März 1976

Für die Kommission

P.J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission

(«) ABl . Nr . 174 vom 31 . 7 . 1967 , S. 1 .
(-') ABl . Nr . L 72 vom 20 . 3 . 1975 , S. 18 .
h ) ABl . Nr . L 334 vom 31 . 12 . 1975 , S. 10 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18 . März 1976 zur Festsetzung der bei Reis und
Bruchreis anzuwendenden Abschöpfungen bei der Einfuhr

(RE / Tonne)

Tarifnummer
Warenbezeichnung Drittländer

AK.P/
ULG
C )(2 )

10.06 Reis :

A. Rohreis (Paddy-Reis) oder geschälter Reis :

I. Rohreis (Paddy-Reis) :
a) rundkörniger 75,71 34,86

b) langkörniger 93,33 43,67

II . Geschälter Reis :

a) rundkörniger 94,64 44,32

b) langkörniger 116,66 55,33

B. Halbgeschliffener oder vollständig
geschliffener Reis :
I. Halbgeschliffener Reis :
a) rundkörniger 131,09 55,65

b) langkörniger 209,08 94,69

II . Vollständig geschliffener Reis :
a) rundkörniger 139,61 59,56

b) langkörniger 224,13 101,82

C. Bruchreis 34,57 14,79

(') Vorbehaltlich der Anwendung der Vorschriften des Artikels 9 der Verordnung ( EWG) Nr. 1 599/75 .
( 2 ) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr . 1599/75 werden keine Abschöpfungen bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den

Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in den überseeischen Ländern und Gebieten in die franzö
sischen überseeischen Departements erhoben .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 612/76 DER KOMMISSION
vom 18 . März 1976

zur Festsetzung der Prämien als Zuschlag zu den Abschöpfungen bei der
Einfuhr für Reis und Bruchreis

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung Nr. 359/67/EWG des Ra
tes vom 25 . Juli 1967 über die gemeinsame Marktorga
nisation für Reis ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 668 /75 ( 2 ), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 6,

gestützt auf die Stellungnahme des Währungsaus
schusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien als Zuschlag zu den Abschöpfungen , die
bei Einfuhren von Reis und Bruchreis im voraus fest
gesetzt werden , müssen eine Prämie für den laufenden
Monat und eine Prämie für jeden der folgenden Mo
nate bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Lizenz
enthalten . Diese Gültigkeit ist in Artikel 8 der Verord
nung (EWG) Nr. 2042/75 der Kommission vom 25 .
Juli 1975 über besondere Durchführungsvorschriften
für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und
Reis (3 ) festgelegt worden .

Die Verordnung Nr. 365/67/EWG des Rates vom 25 .
Juli 1967 (4 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2435/70 ( 5 ), hat die vorherige Festsetzung
der für Reis und Bruchreis anzuwendenden Abschöp
fungen geregelt .

Ist die Anwendung der Verordnung Nr. 365/67/EWG
der am Tag der Festsetzung der Prämientabelle für ge
schälten Reis , vollständig geschälten Reis und Bruch
reis bestimmte cif-Preis höher als der cif-Preis für Ter
minkäufe für das gleiche Produkt, so muß der Prä
miensatz grundsätzlich so festgesetzt werden , daß er
dem Unterschied zwischen diesen beiden Preisen ent
spricht . Der cif-Preis ist der gemäß Artikel 16 der Ver
ordnung Nr. 359/67/EWG am Tag der Festsetzung
der Prämientabelle bestimmte cif-Preis . Die Einzelhei

ten für die Bestimmung der cif-Preise sind durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1613 / 71 ( b ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3320 /75 ( 7 ), festge

setzt worden . Der cif-Preis für Terminkäufe muß eben
falls gemäß Artikel 16 der Verordnung Nr.
359/67/EWG bestimmt werden , jedoch auf Grund
von Angeboten für Nordseehäfen . Bei Einfuhrgeschäf
ten , die während des Monats der Erteilung der Ein
fuhrlizenz durchgeführt werden sollen , muß dieser
Preis der cif-Preis sein , der für Verladung in diesem
Monat gilt . Bei Einfuhrgeschäften , die während des
auf den Monat der Erteilung der Einfuhrlizenz folgen
den Monats durchgeführt werden sollen , muß dieser
Preis der cif-Preis sein , der für Verladung in diesem
Monat gilt . Bei Einfuhrgeschäften , die während der
anderen Monate der Gültigkeitsdauer der Einfuhrli
zenz durchgeführt werden sollen , muß dieser Preis der
gültige cif-Preis für Verladung in dem Monat sein , der
dem vorgesehenen Einfuhrmonat vorausgeht . Fehlt es
an einem Angebot auf Termin für Abladung im Laufe
eines bestimmten Monats, so ist dieser Preis derjenige ,
der für Abladung im Laufe des letzten Monats gilt, für
welchen Terminangebote vorliegen .

Ist der am Tag der Festsetzung der Prämientabelle be
stimmte cif-Preis gleich dem cif-Preis für Termin
käufe oder übersteigt er diesen um nicht mehr als
0,25 Rechnungseinheiten je Tonne, so beträgt der Prä
miensatz null Rechnungseinheit .

Bei besonderen Umständen und in gewissen bestimm
ten Grenzen kann jedoch der Prämiensatz auf einem
höheren Niveau festgesetzt werden .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungs
regelung zu erlauben , ist bei der Berechnung der Ab
schöpfungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen , die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abwei
chung in Höhe von 2,25 v.H. gehalten werden , ein
Umrechnungssatz, der sich auf die tatsächliche Pa
rität dieser Währungen stützt ,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz ,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
der während eines fortgesetzten Zeitraums für die
Währungen der Gemeinschaft entsprechend vorge
hendem Absatz festgestellt wird .

Aus der Gesamtheit der vorstehenden Bestimmungen
ergibt sich , daß die Prämientabelle gemäß dem An
hang dieser Verordnung festgesetzt werden muß ; der
Betrag der Prämie darf nur geändert werden , wenn die
Anwendung der vorgenannten Bestimmungen eine
Änderung von mehr als 0,25 Rechnungseinheiten her
beiführt —

(') ABl . Nr . 174 vom .31 . 7 . 1967 , S. 1 .
-7 ) ABl . Nr . L 72 vom 20 . 3 . 1975 , S. 18 .
} ) ABl . Nr . L 213 vom 11 . 8 . 1975 , S. 5 .
4 ) ABl . Nr . 174 vom 31 . 7 . 1967 , S. 32 .
*) ABl . Nr . L 262 vom 3 . 12 . 1970 , S. 3 .
b ) ABl . Nr . L 168 vom 27 . 7 . 1971 , S. 28 .
( ; ) ABl . Nr . L 328 vom 20 . 12 . 1975 , S. 32 .
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN : und Bruchreis werden so festgesetzt, wie sie in der
Tabelle im Anhang zu dieser Verordnung aufgeführt
sind .Artikel 1

Artikel 2Die Prämiensätze als Zuschlag zu den im voraus fest
gesetzten Abschöpfungen für die Einfuhren von Reis Diese Verordnung tritt am 19 . März 1976 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 18 . März 1976

Für die Kommission

P.J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18 . März 1976 zur Festsetzung der Prämien als Zu
schlag zu den Abschöpfungen bei der Einfuhr für Reis und Bruchreis

(RE / Tonnt)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat

3

1 . Term .

4

2 . Term .

S

3 . Term .

6

10.06 Reis :

A. Rohreis (Paddy-Reis) oder
geschälter Reis :
I. Rohreis (Paddy-Reis) :

a) rundkörniger 0 0 0 —

b) langkörniger 0 0 0 0

II . Geschälter Reis :

a) rundkörniger 0 0 0 —

b) langkörniger 0 0 0 0

B. Halbgeschliffener oder voll
ständig geschliffener Reis :
I. Halbgeschliffener Reis :

a) rundkörniger 0 0 0 —

b) langkörniger 0 0 0 0

II . Vollständig geschliffe
ner Reis :

a) rundkörniger 0 0 0 —

b) langkörniger 0 0 0 0

C. Bruchreis 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 613/76 DER KOMMISSION
vom 18 . März 1976

zur Festsetzung der Abschöpfungen bei der Einfuhr von Kälbern und ausgewach
senen Rindern sowie von Rindfleisch , ausgenommen gefrorenes Rindfleisch

der gegenwärtig gültigen Abschöpfung, wie es im An
hang zu dieser Verordnung angegeben wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 10 und 12 der Verordnung (EWG) Nr.
805/68 genannten Abschöpfungen werden entspre
chend dem Anhang zu dieser Verordnung festgesetzt .

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des
Rates vom 27 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Rindfleisch ('), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 568/76 (2 ), insbesondere
auf Artikel 10 Absatz 7 zweiter Unterabsatz und Arti
kel 12 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Kälbern und ausgewachsenen
Rindern sowie von Rindfleisch , ausgenommen gefrore
nes Rindfleisch , anwendbaren Abschöpfungen wurden
mit der Verordnung (EWG) Nr. 585/76 (3 ) festgesetzt .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
585/76 dargelegten Regeln und Einzelheiten auf die
Notierungen und Angaben , von denen die Kommis
sion Kenntnis erhalten hat , führt zu einer Änderung

Artikel 2

Die Erzeugnisse der Tarifstellen 02.01 A II a) 1 aa)
und 02.01 A II a) 1 bb) sind die Erzeugnisse , die den
in Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2249/73 (4 )
enthaltenen Definitionen entsprechen .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 22 . März 1976 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 18 . März 1976

Für die Kommission

P.J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr . L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 24 .
(-') ABl . Nr . L 67 vom 15 . 3 . 1976 , S. 28 .
3 ABl . Nr . L 69 vom 15 . 3 . 1976 , S. 38 . ( 4 ) ABl . Nr . L 230 vom 18 . 8 . 1973 , S. 15 .
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ANHANG

Abschöpfungen, die ab 22. März 1976 bei der Einfuhr aus dritten Ländern zu erheben
sind (1 )

(RE I 100 kg)

Tarifnummer Warenbezeichnung
Österreich
Schweden
Schweiz

Andere
Drittländer

01.02 Rinder (einschließlich Büffel ), lebend :
A. Hausrinder :

II. andere :

Lebendgewicht

a) Kälber 44.352 (b ) 51,460 (b)
b ) andere :

1 . Kühe zum unverzüglichen Schlachten und zur Abgabe
des beim Schlachten anfallenden Fleisches an Ver
arbeitungsbetriebe (a) 44,352 _

2, andere :

aa) Tiere, die noch keine zweiten Zähne haben und
von denen die männlichen Tiere ein Gewicht von
mindestens 350 kg und höchstens 450 kg und die
weiblichen Tiere ein Gewicht von mindestens
320 kg und höchstens 420 kg haben (c) 51,460

bb) andere 44.352 (b ) 51.460 (b)

Nettogewicht
02.01 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall von den in den Tarifnum

mern 01.01 bis 01.04 genannten Tieren, frisch, gekühlt oder ge
froren :

A. Fleisch :

II . von Rindern :

a) von Hausrindern :
1 , frisch oder gekühlt :
aa) von Kälbern :

11 . ganze oder halbe Tierkörper
22. Vorderviertel , zusammen und getrennt
33 . Hinterviertel , zusammen und getrennt

84,269
67,415
101,123

97,774
78,219
117,329

bb) von ausgewachsenen Rindern :
11 . ganze, halbe Tierkörper und „quartiers com

pensés" :
aaa) Ganze Tierkörper mit einem Gewicht von

mindestens 180 kg und höchstens 270 kg
sowie halbe Tierkörper und „quartiers
compensés" mit einem Gewicht von min
destens 90 kg und höchstens 135 kg,
deren Fleisch hellrosa und deren Fett sehr
fein strukturiert und weiß bis hellgelb
ist und deren Knorpel (insbesondere der
Beckensymphyse und der Dornfortsätze
der Wirbelsäule) leicht verknöchert sind (c) 97,774

bbb) andere
I

84,269 97,774

22. Vorderviertel :

I aaa) mit einem Gewicht von mindestens 45 kg
und höchstens 68 kg, deren Fleisch hell
rosa und deren Fett sehr fein strukturiert
und weiß bis hellgelb ist und deren Knor
pel (insbesondere der Dornfortsätze der
Wirbelsäule) leicht verknöchert sind (c) 78,219

bbb) andere 67,415 78,219
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(RE / 100 kg)

Tarifnummer Warenbezeichnung
Österreich
Schweden
Schweiz

Andere
Drittländer

02.01 33 . Hinterviertel :
Nettogewicht

(Forts.) aaa) mit einem Gewicht von mindestens 45 kg
und höchstens 68 kg — beim sogenann
ten „pistola"-Schnitt mit einem Ge
wicht von mindestens 38 kg und höch
stens 61 kg —, deren Fleisch hellrosa und
deren Fett sehr fein strukturiert und weiß
bis hellgelb ist und deren Knorpel (ins
besondere der Dornfortsätze der Wirbel
säule) leicht verknöchert sind (c) 117,329

bbb) andere 101,123 117,329
cc) andere Angebotsformen von Kalbfleisch und Fleisch

von ausgewachsenen Rindern :
11 . Teilstücke mit Knochen
22. Teilstücke ohne Knochen

126,403
144,588

146,661
167,760

02.06 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall aller Art (ausgenommen
Geflügellebern), gesalzen , in Salzlake, getrocknet oder geräuchert :

C. andere :

I. von Hausrindern :

a) Fleisch :
1 , mit Knochen 126,403 146,661
2, ohne Knochen 144,588 167,760

(') Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1599/75 , geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3329/75, werden keine Abschöpfungen bei der Einfuhr
von Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika , im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in den überseeischen Ländern
und Gebieten in die franzöischen überseeischen Departements erhoben .

(a) Die Zulassung zu diesem Absatz unterliegt den von den zuständigen Behörden festzusetzenden Voraussetzungen sowie den besonderen Voraus
setzungen , die gegenwärtig auf im Rahmen des bilateralen Abkommens über Vieh zur Verarbeitung zwischen den Europäischen Gemeinschaften
und Österreich eingeführte Kühe anzuwenden sind .

(b) Die Abschöpfung, die auf diese Erzeugnisse anwendbar ist , die unter den in Artikel 11 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates vom
27. Juni 1968 vorgesehenen Bedingungen und gemäß den zu deren Anwendung getroffenen Bestimmungen eingeführt sind , wird zurück
erstattet oder nach diesen Bestimmungen nicht erhoben .

(c) Die Zulassung zu diesem Absatz hängt ab von der Vorlage der Bescheinigung nach Nummer 2 Buchstabe c) des Anhangs I zum Handels
abkommen zwischen der EWG und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 614/76 DER KOMMISSION
vom 17 . März 1976

über eine Ausschreibung zur Lieferung von auf dem Markt der Gemeinschaft
gekauftem Butteroil im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe an die Islamische

Republik Pakistan

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Für die Lieferung an die Islamische Republik
Pakistan einer Partie von 500 Tonnen Butteroil , das
aus Butterfetten mit Gemeinschaftsursprung, aber
außerhalb der öffentlichen Lagerhaltung hergestellt
ist, wird gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2660/75 eine
Ausschreibung durchgeführt .

(2) Das Butteroil , das hinsichtlich Qualität und Ver
packung den im Anhang der Verordnung (EWG) Nr.
2660/75 festgesetzten Anforderungen entspricht , wird
nur in 5-kg-Dosen verpackt .

(3 ) Die Aufschrift auf der Verpackung gemäß Kapi
tel II unter 2 b) des im vorigen Absatz genannten An
hangs lautet wie folgt :

„Butteroil / Gift of the European Economic Commu
nity to the Islamic Republic of Pakistan".

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Milch und Milcherzeugnisse ( J ), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
559/76 (2 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EWG) Nr. 1542/75 des Rates vom
16 . Juni 1975 über die Lieferung von Milchfetten an
Entwicklungsländer und internationale Organisatio
nen im Rahmen des Nahrungsmittelhilfeprogramms
1 975 (3 ) sieht unter anderem vor, daß der Islamischen
Republik Pakistan 3 500 Tonnen Butteroil zur Verfü
gung gestellt werden . Dieses Land hat die Lieferung
von 500 Tonnen Butteroil beantragt .

Auf Grund der Lage des Gemeinschaftsmarktes für
Butter muß die Lieferung der vorstehend genannten
Mengen gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1541 /75 des Rates vom 16 . Juni 1975 über
die Grundregeln für die Lieferung von Milchfetten an
Entwicklungsländer und internationale Organisatio
nen im Rahmen des Nahrungsmittelhilfeprogramms
1 975 (4 ) in Form von auf dem Gemeinschaftsmarkt
verfügbaren Butterfetten erfolgen . Es empfiehlt sich
daher, nach den Bestimmungen der Verordnung
(EWG) Nr. 2660/75 der Kommission vom 20 . Ok
tober 1975 über Ausschreibungen für die Lieferung
von auf dem Markt der Gemeinschaft gekauftem But
teroil an bestimmte Entwicklungsländer und an das
Welternährungsprogramm im Rahmen der Nahrungs
mittelhilfe (5 ) eine Ausschreibung durchzuführen .

Die Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2660/75
erfordert jedoch einige Präzisierungen , insbesondere
hinsichtlich der Frist für die Einreichung der Ange
bote und der Lieferbedingungen für das Butteroil .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

Artikel 2

( 1 ) Der im Angebot zu bezeichnende Verschiffungs
hafen ist unter den Hochseeschiffen zugänglichen Hä
fen der Gemeinschaft auszuwählen , die eine regelmä
ßige Verbindung mit dem Bestimmungsland unterhal
ten .

(2) Die Lieferung zum Verschiffungshafen erfolgt
an einem von der betreffenden Interventionsstelle fest
zusetzenden Datum nach dem 1 . und vor dem 15 . Mai
1976 .

Artikel 3

Die Frist für die Einreichung der Angebote läuft am
6 . April 1976 um 12 Uhr ab .

Artikel 4

(>) ABl . Nr . L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 13 .
( 2 ) ABl . Nr . L 67 vom 15 . 3 . 1976 , S. 9 .
( 3 ) ABl . Nr . L 157 vom 19 . 6 . 1975 , S. 6 .
H ABl . Nr . L 157 vom 19 . 6 . 1975 , S. 4 .
( 5 ) ABl . Nr . L 270 vom 21 . 10 . 1975 , S. 11

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 17 . März 1976

Für die Kommission

P.J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 615/76 DER KOMMISSION
vom 18 . März 1976

zur Festsetzung der Abschöpfungen bei der Einfuhr von Weiß- und Rohzucker

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1675/75 dargelegten Regeln und Einzelheiten auf die
Angaben, über die die Kommission gegenwärtig ver
fügt, führt zu einer Änderung der gegenwärtig gülti
gen Abschöpfungen, wie es im Anhang zu dieser Ver
ordnung angegeben wird —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker (*), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3058 /75 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker
zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1675/75 (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 608/76 (4), festge
setzt .

Artikel 1

Die in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3330/74 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker
der Standardqualität und auf Weißzucker werden wie
im Anhang dieser Verordnung angegeben festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19 . März 1976 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 18 . März 1976

Für die Kommission

P.J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission

(!) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 306 vom 26 . 11 . 1975, S. 3 .
( 3 ) ABl . Nr. L 168 vom 1 . 7 . 1975, S. 61 .
4 ) ABl . Nr. L 72 vom 18 . 3 . 1976, S. 14 .

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18 . März 1976 zur Festsetzung der Abschöpfungen
bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker

(HE / 100 kyj

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung der Erzeugnisse Abschöpfungs
betrag

17.01 Rüben - und Rohrzucker, fest :

A. denaturiert :

I. Weißzucker 5,32
II . Rohzucker 2,42 (')

B. nicht denaturiert :

L Weißzucker 5,32
II . Rohzucker 2,42 (>)

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v . H. Wenn der Rendementwert des eingeführten Rohzuckers
von 92 v . H. abweicht, wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung ( EWG ) Nr . 837/68 berechnete Abschöp
fungsbetrag angewandt .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 616/76 DER KOMMISSION
vom 18 . März 1976

zur Änderung des Grundbetrags der Abschöpfung bei der Einfuhr von Sirup
und bestimmten anderen Erzeugnissen des Zuckersektors

Angaben, über die die Kommission gegenwärtig ver
fügt, führt zu einer Änderung des gegenwärtig gülti
gen Grundbetrags der Abschöpfung, wie er in dieser
Verordnung angegeben wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker ( J ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3058/75 (2), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Grundbetrag der Abschöpfung bei der Einfuhr
von Sirup und bestimmten anderen Erzeugnissen des
Zuckersektors wurde mit der Verordnung (EWG) Nr.
442/76 (3 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 600/76 (4 ), festgesetzt .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
442/76 dargelegten Regeln und Einzelheiten auf die

Artikel 1

Der Grundbetrag der Abschöpfung bei der Einfuhr
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verord
nung (EWG) Nr. 3330/74 genannten Erzeugnisse wird
für 100 Kilogramm des Erzeugnisses auf 0,0532 Rech
nungseinheiten je 1 v.H. Saccharosegehalt festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19 . März 1976 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 18 . März 1976

Für die Kommission

P.J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission

(!) ABl . Nr . L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr . L 306 vom 26 . 11 . 1975, S. 3 .
( 3 ) ABl . Nr . L 53 vom 28 . 2 . 1976, S. 41 .
4 ) ABl . Nr . L 71 vom 17 . 3 . 1976 , S. 16 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 617/76 DER KOMMISSION
vom 18 . März 1976

zur Änderung der bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungserzeug
nissen zu erhebenden Abschöpfungen

Die zuletzt festgesetzte Abschöpfung der Grunderzeug
nisse weicht von den mittleren Abschöpfungen um
mehr als 2,5 Rechnungseinheiten je Tonne des Grund
erzeugnisses ab . Daher müssen auf Grund von Artikel
1 der Verordnung (EWG) Nr. 1 579/74 (7) die zur Zeit
geltenden Abschöpfungen entsprechend der dieser
Verordnung beigefügten Tabelle geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3058/75 (2), insbesondere auf
Artikel 14 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung Nr. 359/67/EWG des Ra
tes vom 25 . Juli 1967 über die gemeinsame Marktorga
nisation für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 668 /75 (4 ), insbesondere auf Artikel
12 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbei
tungserzeugnissen zu erhebenden Abschöpfungen
sind durch die Verordnung (EWG) Nr. 436/76 (5 ), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
520/76 (6), festgesetzt worden .

Artikel 1

Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbei
tungserzeugnissen , die der Verordnung (EWG) Nr.
2744/75 (8 ) unterliegen und im Anhang der geänder
ten Verordnung (EWG) Nr. 436/76 festgesetzt sind, zu
erhebenden Abschöpfungen werden entsprechend der
dieser Verordnung beigefügten Tabelle geändert .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19 . März 1976 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 18 . März 1976

Für die Kommission

P.J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr . L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 1 .
2 ) ABl . Nr . L 306 vom 26 . 11 . 1975 , S. 3
P ) ABl . Nr. 174 vom 31 . 7 . 1967, S. 1 .
(4 ) ABl . Nr . L 72 vom 20 . 3 . 1975 , S. 18 .
( 5 ) ABl . Nr . L 53 vom 28 . 2 . 1976, S. 23 .
( b) ABl . Nr . L 61 vom 9 . 3 . 1976 , S. 13 .

( 7 ) ABl . Nr . L. 168 vom 25 . 6 . 1974, S. 7 .
8 ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18 . März 1976 zur Änderung der bei der Einfuhr
von Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen zu erhebenden Abschöpfungen

Nummer
été Gemeinsamen Zolltarif!

Abschöpfungen in RE/Tonne

Drittländer
(ausgenommen
AKP oder ÜLG)

AKP oder ÜLG

11.01 F H 37,95 35,45
11.02 AVI (2 ) 37,95 35,45
11.02 E II e ) 1 ( 2 ) 65,19 60,19
11.02 F VI (2 ) 37,95 35,45
11.08 All 57,63 32,13

(') Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A
gelten als Erzeugnisse der Tarifnumern 11.01 und 11.07 Erzeugnisse , die gleichzeitig folgendes aufweisen :
— einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen
Ewers - Verfahren ) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen .

— einen auf den Trockenstoff bezogeneu Aschegehalt (abzüglich etw ;» zugesetzter Mineralstoffe), der b«i
Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger , bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger ,
bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger , bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, b«i
Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder
weniger beträgt .

Getreidekeime , auch gemahlen , gehören auf jeden Fall zur Taiifnummer 11.02 .
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 15 . März 1976

über die gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung von Forderungen im
Zusammenhang mit Maßnahmen , die Bestandteil des Finanzierungssystems des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft sind, so

wie von Abschöpfungen und Zöllen

(76/308 /EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 100,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des
Rates vom 21 . April 1970 über die Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitik ('), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2788 /72 (2 ), insbesondere
auf Artikel 8 Absatz 3 ,

auf Vorschlag der Kommission ,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (3 ),
nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses (4 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gegenwärtig kann eine Forderung, für die von den
Behörden eines Mitgliedstaats ein Titel ausgestellt wor
den ist, in einem anderen Mitgliedstaat nicht beigetrie
ben werden .

Die einzelstaatlichen Bestimmungen auf dem Gebiet,
der Beitreibung stellen schon wegen ihres auf das je
weilige Hoheitsgebiet begrenzten Anwendungsbereich
ein Hindernis für die Errichtung sowie eine Beein
trächtigung des Funktionierens des Gemeinsamen
Marktes dar . Dies bedeutet, daß die Gemeinschaftsvor
schriften insbesondere für den Bereich der gemeinsa

men Agrarpolitik nicht vollständig und gleichmäßig
angewandt werden können , wodurch betrügerischen
Praktiken Vorschub geleistet wird .

Es erscheint infolgedessen erforderlich , gemeinschaft
liche Regeln zur gegenseitigen Unterstützung bei der
Beitreibung zu erlassen .

Diese Regeln müssen sich auf die Beitreibung sowohl
von Forderungen aus den verschiedenen Maßnahmen
im Rahmen des Systems der vollständigen oder teilwei
sen Finanzierung des Europäischen Ausrichtungs
und Garantiefonds für die Landwirtschaft als auch von
Abschöpfungen und Zöllen im Sinne von Artikel 2
des Beschlusses 70 /243 /EGKS, EWG, Euratom vom
21 . April 1970 über die Ersetzung der Finanzbeiträge
der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemein
schaften (5 ) und von Artikel 128 der Beitrittsakte er
strecken . Ebenso müssen sie für die Beitreibung der
mit diesen Forderungen verbundenen Zinsen und
Kosten gelten .

Die gegenseitige Unterstützung muß für die ersuchte
Behörde darin bestehen , daß sie der ersuchenden Be
hörde die Auskünfte erteilt , die diese für die Beitrei
bung der in dem Mitgliedstaat , in welchem sie ihren
Sitz hat , entstandenen Forderungen von Nutzen sind ,
und daß sie einem Schuldner alle mit solchen Forde
rungen zusammenhängenden Rechtsakte dieses Mit
gliedstaats zustellt sowie auf Antrag der ersuchenden
Behörde die Beitreibung der in dem Mitgliedstaat , in
welchem letztere ihren Sitz hat , entstandenen Forde
rungen vornimmt .(') ABl . Nr . L 94 vom 28 . 4 . 1970 , S. 13 .

P ) ABl . Nr . L 295 vom 30 . 12 . 1972, S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr . C 19 vom 12. 4 . 1973 , S. 38 .
H ABl . Nr. C 69 vom 28 . 8 . 1973 , S. 3 . ( 5 ) ABl . Nr . L 94 vom 28 . 4 . 1970 , S. 19 .



19 . 3 . 76 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 73/ 19

festzulegen . Es muß ein Ausschuß eingesetzt werden ,
um auf diesem Gebiet eine enge und wirksame Zu
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission herbeizuführen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Richtlinie legt die Regeln fest, welche die
Rechts - und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa
ten enthalten müssen , damit in jedem Mitgliedstaat
die Beitreibung der in Artikel 2 bezeichneten Forde
rungen , die in einem anderen Mitgliedstaat entstan
den sind , gewährleistet ist .

Artikel 2

Diese Richtlinie findet Anwendung auf alle Forderun
gen im Zusammenhang mit :
a) Erstattungen , Interventionen und anderen Maßnah
men , die Bestandteil des Systems vollständiger oder
teilweiser Finanzierung des Europäischen Ausrich
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft,
einschließlich der im Rahmen dieser Aktionen zu
erhebenden Beiträge , sind ;

b) Abschöpfungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe
a) des Beschlusses 70/243/EGKS, EWG, Euratom
und von Artikel 1 28 Buchstabe a) der Beitrittsakte ;

c) Zöllen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b) des
vorgenannten Beschlusses und von Artikel 128
Buchstabe b) der Beitrittsakte ;

d) Kosten und Zinsen, die im Zusammenhang mit
der Beitreibung der vorbezeichneten Forderungen
stehen .

Diese verschiedenen Formen der Unterstützung sind
von der ersuchten Behörde unter Wahrung der ein
schlägigen Rechts - und Verwaltungsvorschriften des
Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz hat , anzuwenden .

Es sind die Bedingungen festzulegen , unter denen die
Unterstützungsersuchen von den ersuchenden Behör
den gestellt werden müssen , und es ist abschließend
zu definieren , unter welchen besonderen Umständen
die ersuchte Behörde in einem bestimmten Fall
einem Unterstützungsersuchen nicht stattzugeben
braucht .

Die ersuchte Behörde , die eine Forderung für Rech
nung der ersuchenden Behörde beitreibt, muß , sofern
die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats , in welchem
sie ihren Sitz hat, dies gestatten , dem Schuldner im
Einvernehmen mit der ersuchenden Behörde eine
Zahlungsfrist einräumen oder eine Ratenzahlung ge
währen können ; etwaige Zinsen für diese Zahlungser
leichterungen müssen dem Mitgliedstaat, in welchem
die ersuchende Behörde ihren Sitz hat , überwiesen
werden .

Ferner muß die ersuchte Behörde auf begründeten
Antrag der ersuchenden Behörde , soweit die eigenen
Rechtsvorschriften dies zulassen , Sicherungsmaßnah
men treffen können , um die Beitreibung der in dem
ersuchenden Mitgliedstaat entstandenen Forderungen
sicherzustellen . Diese Forderungen sollen jedoch in
dem Mitgl'iedstaat , in dem die ersuchte Behörde ihren
Sitz hat , keinerlei Vorrechte genießen .

Für den Fall , daß im Verlauf des Beitreibungsverfah
rens in dem Mitgliedstaat, in dem die ersuchte Be
hörde ihren Sitz hat, die Forderung oder der in dem
Mitgliedstaat , in dem die ersuchende Behörde ihren
Sitz hat , ausgestellte Vollstreckungstitel von dem Be
troffenen angefochten wird , ist vorzusehen , daß der
betreffende Rechtsbehelf von diesem bei der zuständi
gen Instanz des Mitgliedstaats , in dem die ersuchende
Behörde ihren Sitz hat, eingelegt wird und die er
suchte Behörde das von ihr eingeleitete Beitreibungs
verfahren aussetzt, bis die zuständige Instanz eine Ent
scheidung getroffen hat .

Es ist vorzusehen , daß Schriftstücke und Auskünfte ,
die im Rahmen der gegenseitigen Unterstützung bei
der Beitreibung übermittelt werden , nicht zu anderen
Zwecken verwendet werden dürfen .

Diese Richtlinie darf nicht dazu führen , daß die gegen
seitige Unterstützung, die sich einige Mitgliedstaaten
auf Grund bilateraler oder multilateraler Abkommen
oder Vereinbarungen gewähren , eingeschränkt wird .

Es muß sichergestellt werden , daß die gegenseitige
Unterstützung harmonisch funktioniert, und es muß
hierfür ein Gemeinschaftsverfahren vorgesehen wer
den , das es ermöglicht, die entsprechenden Durchfüh
rungsbestimmungen innerhalb angemessener Fristen

Artikel 3

Im Sinne dieser Richtlinie gelten als
— „ersuchende Behörde" die zuständige Behörde

eines Mitgliedstaats, die ein Ersuchen um Unter
stützung in bezug auf eine in Artikel 2 bezeich
nete Forderung stellt ;

— „ersuchte Behörde" die zuständige Behörde eines
Mitgliedstaats , an die ein Ersuchen um Unterstüt
zung gerichtet wird .

Artikel 4

( 1 ) Auf Antrag der ersuchenden Behörde erteilt die
ersuchte Behörde dieser alle Auskünfte , die ihr bei der
Beitreibung einer Forderung von Nutzen sind .

Zur Beschaffung dieser Auskünfte übt die ersuchte
Behörde die Befugnisse aus, die ihr nach den Rechts
und Verwaltungsvorschriften für die Beitreibung derar
tiger, in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat,
entstandener Forderungen zustehen .
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Artikel 7(2) Das Auskunftsersuchen enthält den Namen und
die Anschrift der Person , auf die sich die zu erteilen
den Auskünfte beziehen , sowie Angaben über Art und
Höhe der dem Ersuchen zugrunde liegenden Forde
rung.

(3) Die ersuchte Behörde ist nicht gehalten , Aus
künfte zu übermitteln ,

a) die sie sich für die Beitreibung derartiger, in dem
Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, entstande
ner Forderungen nicht beschaffen könnte ;

b) mit denen ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsge
heimnis preisgegeben würde ;

c) deren Mitteilung die Sicherheit oder die öffentliche
Ordnung des betreffenden Staates verletzen würde .

(4) Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Be
hörde mit, aus welchen Gründen dem Auskunftsersu
chen nicht stattgegeben werden kann .

( 1 ) Dem Ersuchen um Beitreibung einer Forde
rung, das die ersuchende Behörde an die ersuchte Be
hörde richtet, sind eine amtliche Ausfertigung oder
eine beglaubigte Kopie des in dem Mitgliedstaat, in
dem die ersuchende Behörde ihren Sitz hat, ausgestell
ten Vollstreckungstitels und gegebenenfalls das Origi
nal oder eine beglaubigte Kopie etwaiger für die Bei
treibung sonst erforderlicher Dokumente beizufügen .

(2) Die ersuchende Behörde kann ein Beitreibungs
ersuchen nur dann stellen ,

a) wenn die Forderung oder der Vollstreckungstitel in
dem Staat, in dem die ersuchende Behörde ihren
Sitz hat, nicht angefochten ist ;

b) wenn sie in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren
Sitz hat, bereits ein Beitreibungsverfahren durchge
führt hat, wie es auf Grund des in Absatz 1 genann
ten Titels ausgeführt werden soll , und die getroffe
nen Maßnahmen nicht zur vollständigen Tilgung
der Forderung geführt haben .

(3) Das Beitreibungsersuchen enthält den Namen
und die Anschrift der Person , auf die sich das Ersu
chen bezieht, Angaben über die Art der Forderung,
den Betrag der geschuldeten Hauptforderung, Zinsen
und Kosten sowie alle sonstigen sachdienlichen Anga
ben .

(4) Das Beitreibungsersuchen enthält ferner eine
Erklärung der ersuchenden Behörde mit der Angabe
des Tages, von dem an die Vollstreckung nach dem
Recht des Mitgliedstaats , in dem sie ihren Sitz hat, er
folgen kann , und in der bestätigt wird, daß die in Ab
satz 2 genannten Bedingungen erfüllt sind .

(5) Die ersuchende Behörde übersendet der ersuch
ten Behörde unverzüglich nach Kenntniserlangung
alle zweckdienlichen Informationen , die sich auf die
Sache beziehen , auf Grund derer das Beitreibungsersu
chen gestellt wurde .

Artikel 5

( 1 ) Auf Antrag der ersuchenden Behörde nimmt
die ersuchte Behörde nach Maßgabe der Rechtsvor
schriften für die Zustellung entsprechender Rechts
akte in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat ,
die Zustellung aller, mit einer Forderung oder mit de
ren Beitreibung zusammenhängenden und von dem
Staat, in dem die ersuchende Behörde ihren Sitz hat,
ausgehenden Verfügungen und Entscheidungen, ein
schließlich der gerichtlichen , an den Empfänger vor .

(2) Das Ersuchen um Zustellung enthält den Na
men und die Anschrift des Empfängers, Angaben
über die Art und den Gegenstand der zuzustellenden
Verfügung oder Entscheidung und gegebenenfalls den
Namen und die Anschrift des Schuldners und die in
der Verfügung oder Entscheidung genannte Forde
rung sowie alle sonstigen sachdienlichen Angaben .

(3) Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Be
hörde unverzüglich mit, was auf Grund dieses Zustel
lungsersuchens veranlaßt worden ist und insbeson
dere, an welchem Tag dem Empfänger die Verfügung
oder Entscheidung übermittelt worden ist .

Artikel 8

Artikel 6

Der Vollstreckungstitel wird gegebenenfalls nach den
Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Mitglied
staats , in dem die ersuchte Behörde ihren Sitz hat,
durch einen Titel bestätigt, anerkannt oder ergänzt
oder durch einen Titel ersetzt, der die Vollstreckung
im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats ermöglicht .

Die Bestätigung, Anerkennung oder Ergänzung des
Vollstreckungstitels oder seine Ersetzung finden unver
züglich nach Eingang des Beitreibungsersuchens statt .
Sie sind vorzunehmen , sofern der Vollstreckungstitel
im Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde ordnungs
gemäß ausgestellt ist .

Hat die Durchführung einer dieser Formalitäten eine
Prüfung oder eine Anfechtung der Forderung oder des
im Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde ausgestell
ten Vollstreckungstitels zur Folge, so findet Artikel 12
Anwendung.

( 1 ) Auf Antrag der ersuchenden Behörde nimmt
die ersuchte Behörde nach Maßgabe der für die Bei
treibung derartiger, in dem Mitgliedstaat , in dem sie
ihren Sitz hat, entstandener Forderungen geltenden
Rechts - und Verwaltungsvorschriften die Beitreibung
von Forderungen vor, für die ein Vollstreckungstitel
besteht .

(2) Zu diesem Zweck wird jede Forderung, für die
ein Beitreibungsersuchen vorliegt, als Forderung des
Mitgliedstaats, in dem sich die ersuchte Behörde befin
det, behandelt, es sei denn, Artikel 12 findet Anwen
dung.
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Artikel 9 Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz
hat, dies für derartige Forderungen zulassen .

(3) Richtet sich der Rechtsbehelf gegen Vollstrek
kungsmaßnahmen in dem Mitgliedstaat, in dem die
ersuchte Behörde ihren Sitz hat, so ist er bei der zu
ständigen Instanz dieses Mitgliedstaats nach Maßgabe
seiner Rechts - und Verwaltungsvorschriften einzule
gen .

(4) Wenn die zuständige Instanz, bei der der Rechts
behelf nach Absatz 1 eingelegt wurde, ein ordentli
ches Gericht oder ein Verwaltungsgericht ist, so gilt
die Entscheidung dieses Gerichtes, sofern sie zugun
sten der ersuchenden Behörde ausfällt und die Beitrei
bung der Forderung in dem Mitgliedstaat, in dem die
ersuchende Behörde ihren Sitz hat, ermöglicht, als
„Vollstreckungstitel " im Sinne der Artikel 6, 7 und 8 ,
und die Beitreibung der Forderung wird auf Grund
dieser Entscheidung vorgenommen .

( 1 ) Die Beitreibung erfolgt in der Währung des Mit
gliedstaats , in dem die ersuchte Behörde ihren Sitz
hat .

(2) Sofern die Rechts- und Verwaltungsvorschriften
des Mitgliedstaats , in dem die ersuchte Behörde ihren
Sitz hat , dies zulassen , kann diese , nachdem sie die er
suchende Behörde konsultiert hat, der Person , auf die
sich das Ersuchen bezieht, eine Zahlungsfrist einräu
men oder Ratenzahlung gewähren . Die von der ersuch
ten Behörde angesichts dieser Zahlungsfrist erhobe
nen Zinsen sind an den Mitgliedstaat zu überweise^,
in dem die ersuchende Behörde ihren Sitz hat .

An den Mitgliedstaat, in dem die ersuchende Behörde
ihren Sitz hat, sind ferner alle sonstigen Zinsen zu
überweisen , die gemäß den Rechts - und Verwaltungs
vorschriften des Mitgliedstaats , in dem die ersuchte
Behörde ihren Sitz hat , für Zahlungsverzug erhoben
werden .

Artikel 13

Artikel 10

Die beizutreibenden Forderungen genießen in dem
Mitgliedstaat, in dem die ersuchte Behörde ihren Sitz
hat, keinerlei Vorrechte .

Auf begründeten Antrag der ersuchenden Behörde
trifft die ersuchte Behörde Sicherungsmaßnahmen,
um die Beitreibung einer Forderung sicherzustellen ,
soweit die Rechts - und Verwaltungsvorschriften des
Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz hat, dies zulassen .

Die Bestimmungen des Artikels 6, des Artikels 7 Ab
sätze 1 , 3 und 5 sowie der Artikel 8 , 11 , 12 und 14 fin
den hierbei entsprechende Anwendung.

Artikel 11

Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde
unverzüglich die Maßnahmen mit, die sie im Hin
blick auf das Beitreibungsersuchen veranlaßt hat .

Artikel 14

Artikel 12

Die ersuchte Behörde ist nicht verpflichtet,

a) die in den Artikeln 6 bis 13 vorgesehene Unterstüt
zung zu gewähren , sofern die Beitreibung der For
derung geeignet wäre, aus Gründen, die auf die Ver
hältnisse des Vollstreckungschuldners zurückzufüh
ren sind, erhebliche Schwierigkeiten wirtschaftli
cher oder sozialer Art in dem Mitgliedstaat, in dem
sie ihren Sitz hat, hervorzurufen ;

b) die Beitreibung der Forderung vorzunehmen, so
fern die ersuchende Behörde nicht in dem Gebiet
des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz hat , alle
Möglichkeiten einer Einziehung dieser Forderung
ausgeschöpft hat .

Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde
die Gründe mit , die einer Gewährung der beantragten
Unterstützung entgegenstehen . Diese begründete Ab
lehnung wird ebenfalls der Kommission mitgeteilt .

( 1 ) Wird im Verlauf des Beitreibungsverfahrens die
Forderung oder der in dem Mitgliedstaat, in dem die
ersuchende Behörde ihren Sitz hat, ausgestellte Titel
von einem Betroffenen angefochten , so wird der
Rechtsbehelf von diesem bei der zuständigen Instanz
des Mitgliedstaats , in dem die ersuchende Behörde ih
ren Sitz hat , nach dessen Recht eingelegt . Über die
Einleitung dieses Verfahrens hat die ersuchende Be
hörde der ersuchten Behörde Mitteilung zu machen .
Ferner kann der Betroffene der ersuchten Behörde
über die Einleitung dieses Verfahrens Mitteilung ma
chen .

(2) Sobald die ersuchte Behörde die in Absatz 1 ge
nannte Mitteilung, die entweder durch die ersuchende
Behörde oder durch den Betroffenen erfolgt ist , erhal
ten hat, setzt sie in Erwartung einer Entscheidung der
zuständigen Instanz das Beitreibungsverfahren aus . In
diesem Fall kann die ersuchte Behörde, sofern sie dies
für notwendig erachtet , unbeschadet des Artikels 13
Sicherungsmaßnahmen treffen , um die Beitreibung
sicherzustellen , soweit die Rechts - und Verwaltungs

Artikel 15

( 1 ) Verjährungsfragen werden ausschließlich nach
dem Recht des Mitgliedstaats, in dem die ersuchende
Behörde ihren Sitz hat, geregelt .
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Vertretern der Mitgliedstaaten besteht und in dem ein
Vertreter der Kommission den Vorsitz führt .

(2) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung .

(2) Die von der ersuchten Behörde auf Grund des
Unterstützungsersuchens durchgeführten Beitreibungs
maßnahmen, die im Falle der Durchführung durch
die ersuchende Behörde eine Hemmung oder eine
Unterbrechung der Verjährung nach dem geltenden
Recht des Mitgliedstaats, in dem die ersuchende Be
hörde ihren Sitz hat, bewirkt hätten , gelten insoweit
als von diesem letztgenannten Staat vorgenommen .

Artikel 21

Artikel 16

Der Ausschuß kann alle die Anwendung dieser Richt
linie betreffenden Fragen prüfen , die ihm der Vorsit
zende von sich aus oder auf Antrag des Vertreters
eines Mitgliedstaats unterbreitet .

Artikel 22

Sämtliche Schriftstücke und Auskünfte, die der ersuch
ten Behörde im Rahmen der Durchführung dieser
Richtlinie übermittelt werden , dürfen von dieser nur
folgenden Personen bzw. Stellen zugänglich gemacht
werden :

a) der im Unterstützungsersuchen genannten Person ;
b) den mit der Beitreibung der Forderungen befaßten
Personen oder Behörden ausschließlich für die
Zwecke der Beitreibung ;

c) den mit den Rechtsstreitigkeiten über die Beitrei
bung der Forderungen befaßten Justizbehörden .

Artikel 17

Den Unterstützungsersuchen sowie den zugehörigen
Unterlagen wird eine Ubersetzung in der Amtssprache
oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats der er
suchten Behörde beigefügt . Diese Behörde kann je
doch auf die Übermittlung einer solchen Übersetzung
verzichten .

( 1 ) Die Durchführungsbestimmungen zu Artikel 4
Absätze 2 und 4, Artikel 5 Absätze 2 und 3 , Artikel 7
Absätze 1 , 3 und 5, den Artikeln 9 und 1 1 und zu Arti
kel 12 Absatz 1 sowie die Bestimmungen betreffend
die Umrechnung und Überweisung der beigetriebe
nen Beträge und die Festsetzung eines Mindestbetrags
für Forderungen , für die ein Unterstützungsersuchen
gestellt werden kann , werden nach dem Verfahren der
Absätze 2 und 3 festgelegt .

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu erlassenden Vorschrif
ten . Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf inner
halb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende nach der
Dringlichkeit der betreffenden Frage bestimmen
kann . Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit
von einundvierzig Stimmen zustande , wobei die Stim
men der Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2
des Vertrages gewogen werden . Der Vorsitzende
nimmt an der Abstimmung nicht teil .

(3 ) a ) Die Kommission erläßt die in Aussicht genom
men Vorschriften , wenn sie der Stellungnahme
des Ausschusses entsprechen .

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen Vor
schriften nicht der Stellungnahme des Aus
schusses oder ist keine Stellungnahme ergan
gen , so schlägt die Kommission dem Rat unver
züglich die zu erlassenden Vorschriften vor .
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit .

c ) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten , nachdem ihm der Vorschlag übermit
telt worden ist , keinen Beschluß gefaßt , so wer
den die vorgeschlagenen Vorschriften von der
Kommission erlassen .

Artikel 18

Die Mitgliedstaaten verzichten gegenseitig auf jede Er
stattung der in Durchführung der gegenseitigen Unter
stützung nach Maßgabe dieser Richtlinie entstehen
den Kosten .

Der Mitgliedstaat, in dem die ersuchende Behörde ih
ren Sitz hat, bleibt dem Mitgliedstaat , in dem die er
suchte Behörde ihren Sitz hat, für die finanziellen Fol
gen von Maßnahmen haftbar, die hinsichtlich der Be
gründetheit der Forderung oder der Gültigkeit des in
dem Mitgliedstaat, in dem die ersuchende Behörde ih
ren Sitz hat, ausgestellten Titels als nicht gerechtfer
tigt befunden werden .

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten teilen sich die Liste der zur Stel
lung oder Entgegennahme eines Unterstützungsersu
chens zuständigen Behörden mit .

Artikel 23

Artikel 20
Die Vorschriften dieser Richtlinie lassen eine gegebe
nenfalls im Rahmen von Abkommen vereinbarte

weitergehende gegenseitige Unterstützung zwischen
Mitgliedstaaten unberührt ; das gilt auch für die Zustel
lung gerichtlicher oder sonstiger Rechtsakte .

( 1 ) Es wird ein „Ausschuß für Beitreibung — im
folgenden „Ausschuß" genannt — eingesetzt , der aus
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Artikel 24 Artikel 26

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men , um dieser Richtlinie spätestens am 1 . Januar
1978 nachzukommen .

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 15 . März 1976 .
Artikel 25

Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über
die Bestimmungen, die er zur Anwendung dieser
Richtlinie erläßt . Die Kommission teilt diese Informa
tionen den anderen Mitgliedstaaten mit .

Im Namen des Rates

Der Präsident

R.VOUEL
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung des Beschlusses der Kommission vom 24. November 1975 über den Gemischten
Ausschuß für die Harmonisierung der Arbeitsbedingungen im Steinkohlenbergbau

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 329 vom 23 . Dezember 1975)

Seite 35 , Artikel 2 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich

anstatt : „— Kontanausschuß . . ."

muß es heißen : „— Montanausschuß . .
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